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Zitat von Moebius

Eine solche Regelung gibt es nicht, selbst Klausuren müssen nur aufbewahrt werden,
bis die Rechtsmittelfrist der Zeugnisse abgelaufen ist, für Krankmeldungen dürfte das
gleiche gelten.

Habe auch für Niedersachsen kurz nachgeschaut: Aufbewahrungsfristen für Entschuldigungen -
> 1 Jahr nach Ablauf des Schuljahres, in dem sie entstanden sind.
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